
* Im  Fo lgenden wi rd  aus  Vere in fachungsgründen d ie  männl iche Fo rm verwendet .  Se lbs tve rs tänd l i ch  s ind Ärz t innen
und Psychot he rapeut i nnen e ingesch lossen.  Zudem werden unte r  de r  Beze ichnung „Arzt “  auch Psychothe rapeut en
und K inder -  und Jugendl ic henpsychot he rapeuten ve r s tanden.
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Information zur 
Vertretung in der Vertragsarztpraxis 
(Bit te beachten Sie, dass dieses Merkblatt  keinen Anspruch auf Vollständigkeit  erhebt 
und eine Rechtsberatung nicht ersetzen kann.)  

Nach dem Prinzip der persönlichen Leistungserbringung  hat ein Vertragsarzt seine 
vertragsärzt l iche Tät igkeit  grundsätzlich persönl ich auszuüben (vgl.  § 32 Abs. 1 S.1 
Ärzte-ZV) 

1. Genehmigungsfreie Vertretung

In folgenden Fäl len kommt jedoch eine genehmigungsfreie Vertretung in Betracht:  

 Krankheit

 Urlaub

 Teilnahme an ärztlicher Fortbildung  oder an einer Wehrübung .

Ein Vertragsarzt kann sich in diesen Fällen innerhalb von zwölf  Monaten bis zur Dauer 
von drei Monaten vertreten lassen. Der Zeitraum von zwölf  Monaten beginnt mit der 
erstmaligen Vertretung und bezieht s ich nicht auf  das Kalenderjahr.  

Eine Vertragsärzt in kann sich zudem in unmittelbarem zeit l ichen Zusammenhang mit 
einer Entbindung  bis zu einer Dauer von zwölf  Monaten vertreten lassen.  

Anzeigepf l icht:  
Dauert die Vertretung länger als eine Woche, so ist s ie der Kassenärzt l ichen Vereinigung 
Hamburg (KVH) unter Benennung des Vertreters mitzuteilen. Eine Genehmigung ist je-
doch nicht erforderl ich, solange die o. g. Vertretungsdauer nicht überschrit ten wird.  

2. Genehmigungspflichtige Vertretung/Assistenz

Jede Vertretung, die über einen längeren Zeitraum als 3 Monate innerhalb des 12 -Mo-
natszeitraums erfolgt,  bedarf  der vorherigen Genehmigung durch die KVH. G leiches gilt ,  
wenn Sie einen Assistenten beschäft igen möchten, wei l Sie selbst nur in reduziertem 
Umfang tät ig sein können.  
In folgenden Fäl len kommt eine genehmigungspf l icht ige Vertretung/Assistenz in Be-
tracht:  

 Sicherstel lung des Praxisbetr iebs, z.B. bei längerer Krankheit

 Erziehung von Kindern (bis zu 36 Monaten)

 Pflege eines nahen Angehör igen (bis zu 6 Monaten)
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3. Vertretung eines angestellten Arztes

Auch ein angestel lter Arzt kann grundsätzl ich unter denselben Voraussetzungen wie ein 
Vertragsarzt vertreten werden (s.  o.).  Als Vertretungsgründe kommen neben Krankheit,  
Urlaub, Tei lnahme an einer ärzt l ichen Fortbildung oder einer Wehrübung auch die Fäl le 
einer Freistellung (z.B. aufgrund Mutterschutz, Elternzeit) sowie der Fall,  dass das An-
stel lungsverhältnis durch Tod, Kündigung oder andere Gründe beendet ist,  in Frage. Die 
zulässige Höchstdauer einer Vertretung im Falle einer Freistel lung beträgt sechs Mo-
nate, wobei u. U. eine längere Vertretung für die Dauer der Freistellung zulässig ist, 
wenn der angestel lte Arzt einen gesetzlichen Anspruch auf die Freistel lung hat. Endet 
das Anstel lungsverhältnis durch Tod, Kündigung oder andere Gründe beträgt die zuläs-
sige Vertretungshöchstdauer ebenfalls sechs Monate.  

4. Anforderungen an die Person des Vertreters

Die Vertretung hat in der Regel durch einen anderen (Vertrags -)Arzt,  der über eine iden-
t ische oder zumindest fachverwandte Zulassung verfügt, zu erfolgen. Eine versorgungs-
bereichsübergreifende Vertretung ist nach der Rechtsprechung des Bundes -sozialge-
r ichts nicht möglich, auch nicht innerhalb einer Berufsausübungsgemeinschaft.   
Darüber hinaus sind von zur vertragsärzt l ichen Versorgung zugelassenen Vertretern 
auch Regelungen in den Abrechnungsbestimmungen zu beachten, die die gesetzl ich vor-
gegebene Trennung der Versorgungsbereiche (hausärzt l ich/fachärzt l ich) umsetzen. Ein 
zur hausärzt l ichen Versorgung zugelassener Internist ist daher als Vertreter eines fach-
ärzt l ichen Internisten nicht berechtigt,  Leistungen der fachärzt l ichen Versorgung zu er-
bringen und abzurechnen.  
Bit te beachten Sie, dass der Vertretene für die Auswahl seines Vertreters verantwort l ich 
ist.   

5. Gewerbesteuerpflicht

Bitte beachten Sie, dass Sie unter Umständen mit der Anstel lung eines Arztes der Ge-
werbesteuerpf l icht unterfallen können. Um die Gewerbesteuerpf l icht zu vermeiden, muss 
sichergestel lt  werden, dass der Vertragsarzt die Arztpraxis persönlich leitet.  Das bedeu-
tet insbesondere, dass der Vertragsarzt bei der Er ledigung von Aufgaben durch ange-
stel lte Ärzte weiterhin leitend und eigenverantwort l ich tät ig sein muss. Es ist zu raten, 
vorab einen Steuerberater hinsicht l ich der Risiken zu f ragen.  

6. Sozialversicherungspflicht

Bei der Vertretung  handelt es sich in der Regel um kein sozialversicherungspf l icht iges 
Beschäft igungsverhältnis, da der Vertreter seine Tätigkeit  selbständig und nicht  wei-
sungsgebunden ausübt. Die Abgrenzung zwischen einer selbständigen Tätigkeit  und ei-
nem sozialversicherungspf l icht igen Anstel lungsverhältnis bleibt aber schlussendl ich 
eine Frage des Einzelfal ls. Die Beschäft igung von Assistenten  ist  in der Regel als so-
zialversicherungsrechtl iches Arbeitsverhältnis einzustufen, da Assistenten den Weisun-
gen und der Aufsicht des verantwort l ichen Praxisinhabers unterl iegen. Es empf iehlt  sich 
in jedem Fal l vor Beginn der Beschäft igung eines Vertreters oder eines Assistenten ar-
beitsrechtl ichen Rat einzuholen, um abschl ießend zu klären, ob es sich um ein sozial-
versicherungspf l icht iges Beschäft igungsverhältnis handelt.   

7. Besonderheiten bei Psychotherapeuten

Eine Besonderheit  gilt  für Psychotherapeuten: Wegen der besonders engen Pat ienten -
Therapeuten-Beziehung ist eine Vertretung bei genehmigungspf l icht igen psychothera-
peutischen Leistungen einschließl ich der probatorischen Sitzungen unzulässig, wobei 
von diesem Grundsatz in Härtefäl len ggf. abgewichen werden kann.  
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8. Abrechnung der vom Vertreter erbrachten Leistungen

 Erfolgt die Vertretung durch einen externen Arzt,  der in die Pr axis des vertretenen
kommt, werden d ie vom Vertreter erbrachten Leistungen unter der Lebenslangen
Arztnummer des abwesenden vertretenen Arztes abgerechnet.

 Übernimmt ein anderer in der Praxis bereits tät iger Arzt die Vertretung, werden die
Leistungen unter dessen eigener Lebenslangen Arztnummer abgerechnet.

 Bei der Vertretung nach Beendigung einer Anstel lung  werden die vom Vertreter er-
brachten Leistungen unter der eigenen Lebenslangen Arztnummer des Vertreters ab-
gerechnet.


